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1. UGB § 17 heute

2. UGB § 17 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005
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Rechtssatz

Die Firma ist kein selbständiges Rechtssubjekt, sondern nur Kennzeichen des Unternehmens, dessen Rechtsträger ein

Einzelunternehmer als physische Person ist (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 18. September 2002, 98/17/0310, und vom

17. Februar 1997, 93/10/0034; sowie etwa OGH vom 25. März 2010, 5 Ob 219/09f, mwN). Durch die Verwendung der

Firma des Einzelunternehmers zur Bezeichnung des Bescheidadressaten wurde im Sinne des § 17 Abs. 2 UGB der

Bescheid daher gegenüber dem Einzelunternehmer erlassen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 29. Juni 2016, 2013/15/0245).

Ihn treDen daher die sich aus dem Bescheid ergebenden VerpEichtungen. Die Löschung seiner Firma hat darauf keine

Auswirkungen.Die Firma ist kein selbständiges Rechtssubjekt, sondern nur Kennzeichen des Unternehmens, dessen

Rechtsträger ein Einzelunternehmer als physische Person ist vergleiche die hg. Erkenntnisse vom 18. September 2002,

98/17/0310, und vom 17. Februar 1997, 93/10/0034; sowie etwa OGH vom 25. März 2010, 5 Ob 219/09f, mwN). Durch

die Verwendung der Firma des Einzelunternehmers zur Bezeichnung des Bescheidadressaten wurde im Sinne des

Paragraph 17, Absatz 2, UGB der Bescheid daher gegenüber dem Einzelunternehmer erlassen vergleiche das hg.

Erkenntnis vom 29. Juni 2016, 2013/15/0245). Ihn treDen daher die sich aus dem Bescheid ergebenden

Verpflichtungen. Die Löschung seiner Firma hat darauf keine Auswirkungen.
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